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Wichtiger Hinweis 
Formfehler vermeiden 
Die korrekte Erstellung Ihres Testamentes ist von entscheidender Bedeutung. Formfehler, unklare Formulierungen 
oder die Verletzung der Pflichtteilansprüche können das Testament ungültig bzw. anfechtbar machen oder unter den 
Erben zu Missverständnissen führen. Am besten legen Sie Ihr Testament einer rechtskundigen Vertrauensperson zur 
Durchsicht vor. Zum Beispiel einem Notar oder Anwalt. 
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EIN HILFSMITTEL IN SECHS SCHRITTEN 

Schritt 1 
Überblick über die Vermögenssituation 

Verschaffen Sie sich einen Überblick über Ihr Vermögen und die Wertgegenstände, die Sie besitzen. Vergessen Sie 
diejenigen Objekte nicht, die für Sie einen immateriellen Wert haben. Versuchen Sie, sich bei Objekten eine Vorstel-
lung ihres Wertes zu machen. Wenn Sie es ganz genau wissen wollen, lassen Sie Schmuckstücke, Antiquitäten, Kunst-
objekte oder andere Wertgegenstände von Experten einschätzen. 
 
Schritt 2 
Begünstigte 

Gehen Sie im Geiste die Menschen oder Organisationen durch, die Ihnen etwas bedeuten und die Sie begünstigen 
wollen. 
 
Schritt 3 
Sich Zeit zur Entscheidung nehmen 

Überlegen Sie sich in aller Ruhe, wen Sie begünstigen möchten und welche Beträge und Objekte den erbberechtigten 
Personen und Organisationen zugutekommen sollen. Nehmen Sie sich Zeit für Ihre Entscheidungen. Die Festlegung 
der Erben ist eine sehr anspruchsvolle Aufgabe, die nicht von heute auf morgen erledigt werden kann.  
 
Schritt 4 
Entwurf 

Erstellen Sie einen ersten Testamentsentwurf. Überprüfen Sie, ob Sie an alle gedacht haben, die Sie begünstigen 
möchten. Nehmen Sie allenfalls Korrekturen vor. Es kann sicher nicht schaden, wenn Sie den Entwurf überschlafen 
und ihn später nochmals unvoreingenommen durchlesen. 
 
Schritt 5 
Testament rechtsgültig erstellen 

Setzen Sie das Testament auf. Damit es rechtsgültig ist, müssen Sie einige wichtige Punkte beachten: 
• Das Testament muss vom Anfang bis zum Schluss von Hand geschrieben werden. 
• Vermerken Sie handschriftlich den Ort, wo Sie das Testament verfasst haben und das komplette Datum mit Jahr, 
Monat und Tag. Als Überschrift wählen Sie eine Formulierung wie «Testament», «Letztwillige Verfügung» oder «Letz-
ter Wille». 
• Vergessen Sie nicht, das Testament zu unterschreiben. 
• Auch Nachträge und Ergänzungen müssen handschriftlich erfolgen und mit Ort, Datum und Unterschrift versehen 
sein. 
 
Schritt 6 
Vertrauensperson 

Sicher wünschen Sie, dass Ihr Testament nach Ihrem Ableben in die richtigen Hände gerät. Übergeben Sie es deshalb 
der Obhut einer Vertrauensperson, einem Notar oder einer amtlichen Stelle. Wenn Sie eine amtliche Stelle bevorzu-
gen, erkundigen Sie sich am besten bei Ihrer Gemeindeverwaltung oder Ihrem Kreisbüro. Sie können zur Sicherheit 
zu Hause einen Vermerk hinterlegen, wo sich Ihr Testament befindet. 
Bei Ihrem Ableben wird das Testament eröffnet. Das heisst, dass Ihr letzter Wille den erbberechtigten Personen und 
Organisationen zur Kenntnis gebracht wird. Wenn Sie Die Stiftung Denk an mich in Ihrem Testament berücksichtigen, 
können Sie diese bereits zum Zeitpunkt der Testamentserstellung über Ihre Absicht informieren. 
 
  



 

SECHS SCHRITTE ZUR NACHLASSREGELUNG | STIFTUNG DENK AN MICH Seite 3 

FRAGEN RUND UMS TESTAMENT 

«Warum soll ich ein Testament machen?» 
Mit einem Testament stellen Sie sicher, dass Ihrem letzten Willen entsprochen wird. Sie bestimmen, was mit Ihrem 
Nachlass geschehen soll. Ein Testament schafft klare Verhältnisse, verhindert Meinungsverschiedenheiten unter 
den Erben und vereinfacht die Erbteilung. 
 
«Wie gross muss mein Vermögen sein, damit es sich lohnt, ein Testament zu machen?» 
Schon bei wenigen Ersparnissen ist es sinnvoll, die Hinterlassenschaft mit einem Testament zu regeln. Oft besitzt 
man mehr, als man selber glaubt. Zum Beispiel Wertsachen, Wertpapiere oder Kunstgegenstände. Vielleicht wollen 
Sie auch nur einzelne (auch nicht wertvolle) Objekte bestimmten Personen vermachen – auch dafür benötigen Sie 
ein Testament. 
 
«Was geschieht, wenn ich kein Testament mache?» 
Wenn kein Testament vorliegt, kommt die vom Gesetzgeber vorgesehene Erbfolge zur Anwendung. Erbberechtigt 
sind dann in erster Linie die Kinder, die zu je gleichen Teilen begünstigt werden, und der Ehepartner. Sind keine 
nächsten Verwandten vorhanden, kommen entferntere Verwandte zum Zuge. Wenn keine Grosseltern oder deren 
Nachkommen vorhanden sind und Sie kein Testament machen, wird automatisch der Staat zum Alleinerben. 
 
«Habe ich eine Alternative zum eigenhändigen Testament?» 
Anstatt Ihr Testament selbst von Hand zu schreiben, können Sie es auch unter Mitwirkung zweier Zeugen von einer 
Urkundsperson (Notar, Gemeindeschreiber o.ä.) verfassen und beurkunden lassen. Diese Form nennt man das «no-
tarielle Testament». Der Vorteil besteht darin, dass dieses Testament mit Sicherheit rechtlich korrekt ist und schwie-
riger angefochten werden kann. Sie empfiehlt sich v.a. bei begüterten Personen. 
 
«Kann ich bei der Erbschaftsregelung über meinen ganzen Besitz frei verfügen?» 
Im Prinzip ja. Aber falls durch Ihre Verfügung sogenannte Pflichtteile verletzt werden, kann es zu einer Anfechtung 
des Testaments kommen. In der Schweiz gewährt das Gesetz den nächsten Verwandten einen gewissen Schutz. Kin-
der und Ehepartner haben Anrecht auf einen Pflichtteil. Wenn keine Kinder und kein Ehepartner da sind, gilt dieses 
Anrecht für Eltern. Die Höhe des Pflichtteils hängt vom Verwandtschaftsgrad der Erben ab. Geschwister und Gros-
seltern haben kein Anrecht auf einen Pflichtteil. 
 
«Wie hoch ist der Pflichtteil?» 
Die Höhe des Pflichtteiles hängt von der Konstellation der Verwandtschaft ab. Den Anteil der Erbschaft, der nach 
Abzug des Pflichtteils übrig bleibt, nennt man «Freie Quote». Über diese können Sie mittels Ihres Testamentes nach 
freiem Ermessen verfügen. Wenn keine pflichtteilgeschützten Erben vorhanden sind, haben Sie das Recht, die ge-
samte Hinterlassenschaft nach Gutdünken zu verteilen. 
 
«Ich bin alleinstehend. Wie gehe ich vor?» 
Wenn keine pflichtteilgeschützten Erben vorhanden sind, können Sie völlig frei entscheiden. Mittels eines Testa-
mentes können Sie Ihr gesamtes Erbe einer Person oder einer gemeinnützigen Organisation vermachen, ohne dass 
die Möglichkeit einer Anfechtung besteht. 
 
«Ich bin verheiratet. Gilt mein Testament für beide Ehepartner?» 
Ein Testament muss von einer einzigen Person verfasst und unterzeichnet sein. Der Erblasser bestimmt allein über 
sein Vermögen. Von mehreren Personen geschriebene Testamente sind ungültig. Bei verheirateten Paaren ist es 
sinnvoll, wenn beide Ehepartner ein Testament aufsetzen, in dem sie sich zum Beispiel gegenseitig begünstigen kön-
nen. 
Die Ehepartner können aber auch mittels eines gemeinsamen, notariell beglaubigten Erbvertrages festlegen, dass 
nach dem Ableben des einen Partners das gesamte Vermögen an den anderen geht. Es kann auch vereinbart wer-
den, dass im Falle eines Ablebens beider Partner das gesamte Vermögen einer gemeinnützigen Organisation zu-
kommen soll. 
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«Wir sind nicht verheiratet. Ist der überlebende Partner erbberechtigt?» 
Nein, es sei denn durch Testament oder Erbvertrag. Die Lebensgefährtin oder der Lebensgefährte muss mittels Tes-
tament ausdrücklich als Erbin oder Erbe eingesetzt werden. Andernfalls gilt die gesetzliche Erbfolge, in welcher der 
unverheiratete Lebenspartner nicht vorgesehen ist. Beachten Sie, dass das Erbe zugunsten des unverheirateten Le-
benspartners am höchsten besteuert wird. 
 
«Kann ich einer gemeinnützigen Organisation wie die Stiftung Denk an mich vorschreiben, wie mein Vermächt-
nis oder das Erbe eingesetzt werden soll?» 
Es ist möglich, die Verwendung der vererbten Werte im Testament zu regeln und entsprechende Vorgaben zu for-
mulieren. Oft verstreichen jedoch zwischen der Niederschrift des Testamentes und der Erbteilung viele Jahre. Es ist 
deshalb nicht sinnvoll, den Verwendungszweck eng zu fassen. Die Stiftung Denk an mich setzt sich grundsätzlich da-
für ein, dass Gelder dort eingesetzt werden, wo Hilfe am dringendsten nötig ist. 
 
«Was kann ich einer gemeinnützigen Organisation wie die Stiftung Denk an mich hinterlassen?» 
Eine gemeinnützige Organisation kann genau wie jede natürliche Person mit Geldbeträgen, Immobilien, Wertsa-
chen, Kunstgegenständen, Versicherungsleistungen usw. begünstigt werden. 
 
«Wie steht es mit der Erbschaftssteuer?» 
In der Regel wird auf Ihrem Nachlass eine Erbschaftssteuer erhoben. Hingegen sind Vermächtnisse oder Erbschaften 
zugunsten einer gemeinnützigen Organisation wie die Stiftung Denk an mich praktisch in der ganzen Schweiz von 
der Erbschaftssteuer befreit. Im Übrigen ist die Erbschaftssteuer von Kanton zu Kanton unterschiedlich geregelt. 
 
«Wer kann mich beraten? Wem darf ich vertrauen?» 
Für die Niederschrift eines einfachen Testaments ist keine fachliche Unterstützung nötig. Dennoch kann es nützlich 
sein, das Testament einem Notar oder einem Anwalt vorzulegen. Denn Ihr letzter Wille soll nicht durch ungenaue 
oder nicht korrekt abgefasste Formulierungen beeinträchtigt werden. Bei komplizierteren Verhältnissen wenden Sie 
sich am besten an eine auf Erbrecht spezialisierte Juristin oder einen Juristen. Für Ihre Fragen steht Ihnen auch die 
Stiftung Denk an mich jederzeit gerne zur Verfügung. 
 
«Wie ändere ich mein Testament?» 
Sie können Ihr Testament jederzeit ändern. Um Missverständnisse zu vermeiden, schreiben Sie am besten Ihr gan-
zes Testament nochmals neu. 
 
«Kann ich jemanden enterben?» 
Der Pflichtteil kann den direkten, pflichtteilberechtigten Verwandten nur dann entzogen werden, wenn z.B. die ent-
sprechende Person die familienrechtlichen Pflichten sträflich vernachlässigt hat. Die Enterbung bedarf einer Begrün-
dung im Testament. Niemand kann Sie jedoch daran hindern, Erben auf den Pflichtteil zu setzen. Diese erhalten 
dann nur das gesetzliche Minimum. 
 
«Was bedeuten die verschiedenen Begriffe rund um die Erbschaftsregelung?» 

• Als Erblasser wird die Person bezeichnet, die ein Erbe hinterlässt. 

• Erben können natürliche Personen oder gemeinnützige Organisationen wie die Stiftung Denk an mich sein. 

• Das Testament beurkundet den letzten Willen. Es regelt die Erbfolge im Sinne des Erblassers. 

• Der Erbvertrag ist eine Vereinbarung zwischen dem Erblasser und einem oder mehreren Erben. Er muss notari-
ell beglaubigt werden. Häufig wird ein Erbvertrag in Zusammenhang mit einem Ehevertrag geschlossen. 

• Mit einem Vermächtnis oder Legat kann eine Person oder eine gemeinnützige Organisation mit einem Vermö-
gensanteil, zum Beispiel Geldbeträgen, Wertobjekten, Immobilien usw. bedacht werden. Die begünstigte Per-
son oder Organisation muss dabei nicht zugleich auch Erbin sein. 

• Erbeinsetzung bedeutet, dass den eingesetzten Erben nicht ein fester Geldbetrag oder bestimmte Wertsachen 
vermacht werden, sondern Erbschaftsanteile oder die gesamte Erbschaft. Die Begünstigten haften dabei auch 
für eventuelle Schulden. 

• Mittels Nacherbeneinsetzung kann der Erblasser den eingesetzten Erben dazu verpflichten, die Erbschaft nach 
Eintritt einer Bedingung (z.B. das Ableben des Erstbegünstigten) an eine andere Person oder eine gemeinnüt-
zige Organisation weiterzugeben. 
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ERBQUOTEN-RECHNER 

deinadieu.ch 
Zur Berechnung der Pflichtanteile 

Mit dem kostenlosen Erbquoten-Rechner können sie mit wenigen Klicks prüfen, wie hoch in Ihrer familiären Situation 
die Pflichtanteile sind und über welche Quote Sie in Ihrem Testament frei verfügen können. Machen Sie Ihren per-
sönlichen Sofort-Check unter deinadieu.ch. 

KONTAKT 

Haben Sie weitere Fragen zum Thema Legate oder Spenden im Trauerfall? 
Gerne berate ich Sie persönlich. Herzlichst, Ihre  

Sara Meyer 

Geschäftsführerin Stiftung Denk an mich 

Schweizer Radio und Fernsehen 
Fernsehstrasse 1-4 / Postfach 
8052 Zürich 
058 135 06 51 
sara.meyer@denkanmich.ch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erstellt mit freundlicher Unterstützung von Pro Infirmis. 

https://app.deinadieu.ch/#/testamentgenerator/stiftung-denk-an-mich
https://app.deinadieu.ch/#/testamentgenerator/stiftung-denk-an-mich

